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 Veröffentlicht am 16.03.1989

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §22 Abs1 Z1 lita;

Beachte

Besprechung in:ÖStZB 1989, 358;

Rechtssatz

Eine wirtschaftliche Verwertung wissenschaftlicher Erkenntnisse schließt zwar Einkünfte aus wissenschaftlicher

Tätigkeit nicht schlechthin aus, dies jedoch nur dann nicht, wenn sich diese Verwertung selbst noch als

wissenschaftliche Tätigkeit darstellt.
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